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Betreff:

Gewährung von Zuschüssen an Vereine - Sonstige 
Sportförderung/Zuschuss an den Stadtsportbund
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
06.06.2016

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 13.06.2016 Ö

Beschluss:

„Dem Stadtsportbund Braunschweig e. V. wird für den Betrieb der Geschäftsstelle und die 
Aufgaben bzw. Projekte Sportjugend, Deutsches Sportabzeichen, Sportartenkarussell, 
Bewegungswerkstatt West und Sportregion zur Liquiditätssicherung ein Abschlag in Höhe 
von 80.000,00 € gewährt.“

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig gewährt gemäß Ziffer 3.6 der Sportförderrichtlinien der Stadt 
Braunschweig auf Antrag Zuwendungen.

Mit Schreiben vom 27. Mai 2016, Posteingang am 1. Juni 2016, beantagt der Stadtsportbund 
Braunschweig e. V. für das Jahr 2016 einen Personal- und Sachkostenzuschuss in Höhe von 
160.000,00 €. Eine abschließende Prüfung des Antrages ist aufgrund des Umfangs bislang 
nicht möglich gewesen.

Um die Liquidität des Stadtsportbundes Braunschweig e. V. sicherzustellen, schlägt die 
Verwaltung vor, einen Abschlag in Höhe von 80.000,00 € (50 %) auf Basis des beantragten 
Zuschusses zu gewähren.

Der im vergangenen Jahr 2015 gewährte Zuschuss belief sich insgesamt auf 164.810,83 €.

Ausreichende Haushaltsmittel für die Gewährung des Abschlages stehen im Teilhaushalt 
des Fachbereichs Stadtgrün und Sport zur Verfügung.

Geiger

Anlage/n:
Schreiben des Stadtsportbunds Braunschweig e. V. vom 27.05.2016


